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Fazit: 

Landesförderung ist wichtig, aber ohne weitergehende kommunale Unterstützung reicht es nicht. Um die Akzeptanz zur 

Vermietung an soziale Randgruppen bei den Wohnungsbaugesellschaften zu verbessern, übernimmt die Stadt Freiburg 

Ausfallbürgschaften bei den Mieten und hilft den Gesellschaften bei Problemmietern. 
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Wohnberatungsstellen – die Bauwohnberatung Karlsruhe 
Alexander Grünenwald, Bed&Roses, Karlsruhe 
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Frage                Antwort 

Wie finanziert sich die Bauwohnberatung Karlsruhe?    Aus Beratungsaufträgen und Anträgen zu Forschungspro- 

                  jekten und Förderprogrammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann es in Tübingen weitergehen?  
 
Hierzu verteilten sich die Teilnehmenden auf drei parallele Arbeitgruppen zu den Themen Organisationsform (Moderation 

Peter Schmid), Beratungsangebote (Moderation Alexander Grünenwald) und kommunale Unterstützungsmöglichkeiten 

(Moderation Werner Hein). Die Arbeitsgruppen hatten ca. eine Stunde Zeit, zu ihrem Thema Ideen für Tübingen zu entwi-

ckeln 
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Protokoll der Arbeitsgruppe: „Organisationsformen“ 
 
Ausgangssituation 

Die Arbeitsgruppe stellt übereinstimmend fest, dass für niedrigere und mittlere Einkommensgruppen (unterhalb der Ei-

gentumsschwelle) kein ausreichendes Angebot in Tübingen besteht. Abwanderungstendenzen von „Schwellenhaushal-

ten“ ins Umland sind die Folge. Gleichzeitig hat die Sozialverwaltung zunehmenden Unterbringungsbedarf.  

 

Für preiswerten Mietwohnungsbau, aber auch begleitend für bezahlbare Eigentumsmaßnahmen (z.B. innerhalb bestimm-

ter Einkommensgrenzen), müssen politische Weichenstellungen erfolgen. 

 

Potenzielle Akteure (Investoren), die in preiswerten Wohnungsbau investieren könnten, haben das gleiche Problem: Ei-

genkapitalschwäche (trotz aller Bemühungen, durch Senkung von Standards die Gestehungskosten zu reduzieren, was 

auch nicht immer die erhofften Effekte hat). Die Mittel der städtischen Gesellschaft GWG sind in Modernisierungsmaß-

nahmen gebunden.  

 

 

Handlungsmöglichkeiten 

Folgende politische/administrative Rahmenbedingungen sind zu setzen: 

  Planungssicherheit für den Zugang zu bestimmten Baufeldern 

 Preisbegrenzung des Bodenpreises für bestimmte Einkommensgruppen 

 (Marktpreis minus 20 Prozent wie Freiburg reicht nicht) 

 Ggf. Bestellung von Erbbaurechten zur Verringerung des Liquiditätsbedarfes 

 Erstellung eines Liegenschaftskatasters, in dem regelmäßig geeignete Baufelder, aber auch Bestandsliegenschaften 

 ausgewiesen und zwischen den Ämtern hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung abgeglichen werden. 

 Transparente Ausschreibungskriterien für Grundstücks- und Hausvergaben 

Alle Gruppierungen, die in der Stadt „frei herumschweben“, brauchen eine geeignete Anlaufstelle. Dort sollte eine Klärung 

möglich sein, welches das geeignetste „Dach“ ist. 

 

Als Dachlösungen könnten sich anbieten: 

 Mietshäuser-Syndikat 

 Vorhandene Baugenossenschaft/en 

 Neu zu gründende Baugenossenschaft, ggf. betreut durch eine vorhandene Gesellschaft  

 

 

Weiteres Vorgehen 

Es sollte regelmäßig eine Börse angeboten werden, bei der sich die Akteure auf der Angebots- und Nachfrageseite aus-

tauschen können. Plattform dazu könnte eine neu einzurichtende Wohnberatung sein. Die Stadt könnte so etwas wie ei-

nen Qualitätskatalog (Wohnprojekt-TÜV) entwickeln, dem sich Baubewerber unterziehen müssen, um dauerhafte (oder 

zeitlich gebundene) Sicherstellung der städtischen Ziele zu gewährleisten.  

 

Alle Ämter schließen sich zur Koordinierung der Maßnahmen (siehe Punkt „Handlungsmöglichkeiten“) kurz. Parallel könn-

te durch ein örtliches (genossenschaftliches oder öffentlich-rechtliches) Geldinstitut ein (Wohn-) Spar-Produkt angeboten 

werden, das einerseits Tübinger Bürgern eine Geldanlagemöglichkeit, andererseits Re-Finanzierungsspielräume für Bau-

vorhaben eröffnet. 

 

München, 20.10.2008, Peter Schmidt 
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Protokoll der Arbeitsgruppe „Beratungsangebote“ 
 
Der Arbeitsgruppe lag ein Papier vor, in dem eine Vorbereitungsgruppe bereits erste Überlegungen zu einer Wohnagen-

tur in Tübingen zusammengetragen hatte: 

 

Vorbereitung einer Wohn- und Projektberatung in Tübingen 

Ausgehend von einem deutlichen Defizit, nämlich dem Fehlen einer zentralen Anlaufstelle für Wohnungssuchende in Tü-

bingen, hat eine kleine spontane Arbeitgruppe im Sommer 2008 in drei Treffen erste Überlegungen zur Einrichtung einer 

Wohnagentur in Tübingen angestellt. Beteiligt an dieser Vorbereitung waren: 

 Frau Baubürgermeisterin Ulla Schreiber 

 Frau Dr. Sybille Hartmann, pers. Referentin der Baubürgermeisterin 

 Herr Erwin Kärcher, Behinderbeauftragter der Stadtverwaltung Tübingen 

 Frau Barbara Kley, Stabsstelle für Senioren bei der Stadtverwaltung Tübingen 

 Herr Prof. Ulrich Otto, FHS St. Gallen 

 Herr Bernhard Späth, Stadtseniorenrat 

 Herr Dr. Uwe Liebe-Harkort, Stadtseniorenrat 

 Herr Ernst-Werner Briese, Kreisseniorenrat 

   

Als Ausgangsbasis für die notwendige breite Debatte mit Akteuren des Tübinger Wohnungsmarktes hat die Arbeitsgrup-

pe die aus ihrer Sicht wichtigen Fragen zu einer Wohnagentur in Tübingen formuliert und dazu erste Antwortvorschläge 

erarbeitet: 

 

I  WARUM braucht Tübingen eine Wohnagentur? 

II  WAS soll die Wohnagentur leisten? 

III  WELCHE Voraussetzungen braucht die Wohnagentur? 

IV  WER finanziert die Wohnagentur (bzw. kooperiert anderweitig)? 

 

 

I WARUM braucht Tübingen eine Wohnagentur? 

Es gibt eine hohe Nachfrage nach besonderen Wohnformen in Tübingen 

 Die Beteiligten haben großes Interesse an der Koordination aller Angebote 

 Die Wohnungssuchenden haben Interesse an Vermittlung, Beratung, Projektsteuerung 

 In der Bürgerschaft besteht Interesse an Wohn- und Wohnumfeldverbesserung 

 Der  soziale Wohnungsbau findet nicht mehr statt 

 

 Fazit: Mit einer Wohnagentur kann eine Plattform geschaffen werden, um generationenfreundliches Wohnen in  

 Tübingen für alle Bevölkerungsschichten, für alle Wohn- und Lebensformen und für alle Lebensabschnitte  

 zu ermöglichen. 

 

 

II WAS soll die Wohnagentur leisten? 

Beratung 

Die Ratsuchenden sollen Unterstützung erhalten bei der Ermittlung ihrer Wohnbedürfnisse. Sie sollen einen Überblick er-

halten die verschiedenen Wohnformen und Organisationsmodelle sowie die Finanzierungs-, Unterstützungs- und För-

dermöglichkeiten. Angeboten werden soll auch die Prozessberatung von der Entwicklung einer ersten Idee für gemein-

schaftliche Wohnformen bis zum Einzug in das fertige Bauprojekt. 
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Vermittlung 

Die Wohnagentur kann alle Informationen zum Wohnungsangebot und zur Nachfrage in Tübingen bündeln. Hierzu ge-

hört die Koordination aller Angebote, eine Wohnungstauschbörse sowie die Weitervermittlung fachlicher Beratung. 

 

Datenbank und Wissensplattform  

Die Wohnagentur kann Beispiele zu  verschiedenen Wohnformen im lokalen und überregionalen Bereich sammeln und 

aufbereiten,  die Übersicht über aktuell aktive Projekte, Initiativen, Gruppen zugänglich machen, ein Kataster barrierefrei-

en und rollstuhlgerechten Wohnraums in Stadt und Landkreis Tübingen zusammentragen und zur Verfügung stellen. Zur 

Datenbank gehört auch die Bündelung der vorhandenen großen Erfahrung mit verschiedenen Wohnformen und der Zu-

gang zu entsprechenden Literatur- und Internetinformationen. 

 

Beratung von Schlüsselinstitutionen 

Dank der Bündelung der Informationen zum Wohnraumangebot  und zur Wohnraumnachfrage kann die Wohnagentur 

Verwaltungen, politische Institutionen und Gremien und am Wohnungsbau Beteiligte wie z.B. Architekt/innen informie-

ren und beraten. 

 

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Angebot und die Leistungen der Wohnagentur müssen über eine aktive Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden. Dazu 

gehört auch ein attraktives Schaufenster, die Präsentation von Ausstellungen sowie ein anspruchsvoller und aktueller 

Web-Auftritt. 

 

Ggf. zusätzlich möglich: Initiierung neuer Wohn-, Planungs- und Finanzierungskonzepte für Bauwillige 

Hierzu kann ein zukunftsorientiertes Bedarfsmanagement ebenso gehören wie die Entwicklung integrations-, netzwerk- 

und unterstützungsfreundlicher Wohnformen.  

 

 

III WELCHE Voraussetzungen braucht die Wohnagentur? 

Die Wohnagentur muss unabhängig von  Interessengruppen arbeiten können. Das Beratungsteam ist interdisziplinär zu-

sammengesetzt und kann auch flexible Beratungszeiten für Einzelpersonen und Gruppen anbieten. Optimal wäre ein 

Kombination von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Die Beratungsstelle muss im öffentlichen Raum präsent sein, die 

Räume sollen niedrigschwellig und barrierefrei erreichbar sein. Das Einstiegsangebot sollte gratis sein, die weitere Bera-

tungen kostenpflichtig, ggf. mit Sozialstaffelung.  

 

Kosten müssen kalkuliert werden für das Beratungsteam mit drei Personen, Büromiete, Honorare, teilAuto-Nutzung, Versi-

cherungen, Betriebskosten, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

IV WER finanziert die Wohnagentur (bzw. kooperiert anderweitig)? 

Zur Initialfinanzierung können Förder- und Forschungsprogramme eingeworben werden bzw. Stiftungen angefragt wer-

den. Vorstellbar ist auch evt. ein. Partnerprojekt mit FHS St. Gallen in Verbindung mit einem Modellvorhaben. 

 

Für die laufende Finanzierung des Betrieb der Agentur sind langfristige Beiträge denkbar von Stadt, Kreis, Land, Banken, 

Wohnungsbaugesellschaften, Bausparkassen oder auch dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). Projekte können 

auch in Partnerschaft mit der FHS St. Gallen finanziert und durchgeführt werden. 
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Bestandsaufnahme der Arbeitsgruppe: 

1. Was soll eine Wohnagentur leisten? 

 Informationen vorhalten über  Wohn/Rechtsformen? 

 Hilfen für Initiativgruppen 

 Selbst initiativ werden oder nur Angebotsberatung? 

 Initiale Beratung zu Organisationsmöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, lokale Grundstücke und Gebäude 

 Kommunikation du Gruppen fördern 

 Vorhanden Potenziale zusammenführen 

 

2. Wie kann es in Tübingen weitergehen? 

In unterschiedlichen Institutionen gibt bereits Fachwissen vor Ort: 

 Kreisseniorenrat 

 Häuser-Syndikat 

 Architektenkammer 

 Volkshochschule 

 Stadtseniorenrat 

 

Diese Institutionen können sich zusammensetzen und ein erstes Arbeitsmodell entwickeln. Auf dieser Basis können An-

träge auf finanzielle Unterstützung gestellt, aber auch einfach mit dem Beratungsangebot in einer ersten Stufe begonnen 

werden. 

 

Moderation der Arbeitsgruppe: Alexander Grünenwald 
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Protokoll der Arbeitsgruppe „Kommunale Unterstützungsmöglichkeiten“ 
 
Bestandsaufnahme – was gibt es bereits für Unterstützungsangebote in Tübingen? 

Grundsatzprogramm „Wohnen“: 

Das 1999 vom Gemeinderat beschlossene Grundsatzprogramm Wohnen wurde bisher bei der Außenentwicklung ange-

wandt. Es sieht einen erhöhten Flächenabzug (zusätzlich 15 Prozent zu einem Drittel des Verkehrswerts) im Rahmen einer 

freiwilligen Umlegung vor. Der erhöhte Flächenbeitrag wird für die Finanzierung der für das neue Baugebiet erforderli-

chen Infrastruktureinrichtungen und zur Förderung des Wohnungsbaus (Grundstücksverbilligung für den sozialen Miet-

wohnungsbau und für Eigentumsmaßnahmen) eingesetzt. Das Grundsatzprogramm Wohnen wurde bisher in den Bau-

gebieten „Südlicher Stäudach“ und „Käppelesäcker“ angewandt, und soll auch im Baugebiet „Jesinger Loch“ Anwendung 

finden. Verfahren für freiwillige Umlegungen hängen von der Zustimmung aller Beteiligten ab. Sperrt sich nur eine Partei, 

ist das Verfahren blockiert. Die Ziele des Grundsatzprogramms Wohnen sind jedoch nur über eine freiwillige Umlegung zu 

erreichen. 

 

Entwicklungsmaßnahmen und WIT 

Bei der Entwicklung auf den Konversionsflächen in der Südstadt wurde das Instrument der städtebaulichen Entwick-

lungsmaßnahme nach Baugesetzbuch angewandt. Hierbei ist die Stadt angehalten, sämtliche im Geltungsbereich befind-

lichen Grundstücke zu erwerben und nach der Entwicklung wieder zu veräußern. Gewinnerzielung ist nicht vorgesehen; 

erwirtschaftete Gelder müssen in die städtebauliche Neuordnung bzw. für die Erstellung von Infrastruktur reinvestiert 

werden. Für die Entwicklungsmaßnahme gibt es vielfältige Fördergelder aus verschiedenen Töpfen. Die Entwicklungs-

maßnahme bedarf einer gründlichen Voruntersuchung, und die Begründung muss ergeben, dass erhöhter Bedarf besteht 

(Wohnungen, Gewerbeflächen) und es keine anderen Alternativen gibt. Im Entwicklungsbereich bauen überwiegend Pri-

vatleute in "privaten Baugemeinschaften“. Familien, Singles, Gewerbetreibende oder Investoren für Mietflächen schließen 

sich zusammen, um nach ihren eigenen Vorstellungen ein Stadthaus zu errichten. Diese Baugruppen erhalten eine Grund-

stücksoption von der Stadt, beauftragen eine/n Planer/in und können das Vorhaben meist zu wesentlich niedrigeren Kos-

ten als konventionelle Bauträger realisieren. Die Bildung von Baugemeinschaften wird durch die von der Verwaltung an-

gebotenen „Stadthausbörsen“ unterstützt. 

 

Im Rahmen der Innenentwicklung tritt die Grundstücksentwicklungsgesellschaft der WIT als Käufer von Flächen – i. d. R. 

Brachflächen – auf, mit dem Ziel diese dann später selber zu entwickeln und zu vermarkten. Dies geschieht jedoch nicht 

im Sinne einer Bodenbevorratung, sondern mit der Vorgabe, dass die Flächen möglichst schnell entwickelt werden, damit 

sich der Aufkauf der Flächen und die Herstellung von notwendigen Infrastrukturen bald refinanzieren. 

 

Baulückenbörse 

Die Stadtverwaltung bietet auf ihrer Homepage allen Grundstückseigentümern an, sich kostenlos in die Baulückenbörse 

einzutragen. In Tübingen gibt es mehr als 750 Baulücken, von denen fast 700 für den Wohnungsbau geeignet sind. Mit 

der Nutzung dieser Baulücken könnte Wohnraum für fast 4.000 Menschen geschaffen werden, ohne dass neue Siedlungs-

fläche in Anspruch genommen werden muss.  

 

 

Vorschläge - Wie können die Rahmenbedingungen für Bauwillige verbessert werden? 

Kostenoptimierung durch Selbstbauer: 

Die Stadt kann Rahmenbedingungen schaffen, damit die Einsparpotenziale beim „selber und gemeinsam Bauen“ genutzt 

werden. Entsprechende Beispiele sind in der Literatur vorhanden.  

 

Optionsverlängerung für Baugruppen: 

Die Bildung von Baugruppen bzw. Baugemeinschaften ist zeitintensiv. Die Befristung der Kaufoptionen lässt oft nicht aus-

reichend Zeit, um alle offenen Fragen in den zu bildenden Gruppen zu klären. 
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Vorschläge zum weiteren Vorgehen 

 Tübingen muss sich wohnungspolitische Ziele setzen 

 Es braucht eine Struktur für das Bedarfs- und Angebotsmanagement bei Wohnungen und Wohnbauflächen 

 Zielgruppenorientierte Angebote brauchen eine genaue/differenzierte Wohnungsmarktbeobachtung 

 Es braucht alternative Akteure und revolutionäre Ideen 

 Im kommunalen Haushalt müssen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden 

 Mit dem Land Baden-Württemberg werden Spielregeln zum Verkauf der landeseigenen Grundstücke in Tübingen 

 vereinbart  

 Standards bei Wohnungsbau werden hinterfragt und die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung durch  

Standardsenkung genutzt  

 Alt hilft Jung durch Wohnungstausch wird organisatorisch unterstützt 

 

Moderation der Arbeitsgruppe: Werner Hein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinbarung über die nächsten Schritte nach dem Workshop  

 
1. Die Dokumentation des Workshops geht an alle Beteiligten und den Gemeinderat. 

2.  Die Verwaltung erstellt eine Vorlage für den Gemeinderat mit  einem Vorschlag für das weitere Vorgehen.    
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